
§ 4h*

* In der Fassung der Bek. der Neuf. des EStG vom 8.10.2009 (BGBl I 2009 S. 3366, ber. S. 3862); § 4h inhaltlich
zuletzt geändert durch das Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums (Wachstumsbeschleuni-
gungsgesetz) vom 22.12.2009 (BGBl I 2009 S. 3950).

Betriebsausgabenabzug für Zinsaufwendungen (Zinsschranke)

(1) 1Zinsaufwendungen eines Betriebs sind abziehbar in Höhe des Zins-
ertrags, darüber hinaus nur bis zur Höhe des verrechenbaren EBITDA.
2Das verrechenbare EBITDA ist 30 Prozent des um die Zinsaufwendun-
gen und um die nach § 6 Absatz 2 Satz 1 abzuziehenden, nach § 6
Absatz 2a Satz 2 gewinnmindernd aufzulösenden und nach § 7 abgesetz-
ten Beträge erhöhten und um die Zinserträge verminderten maßgebli-
chen Gewinns. 3Soweit das verrechenbare EBITDA die um die Zinser-
träge geminderten Zinsaufwendungen des Betriebs übersteigt, ist es in die
folgenden fünf Wirtschaftsjahre vorzutragen (EBITDA-Vortrag); ein
EBITDA-Vortrag entsteht nicht in Wirtschaftsjahren, in denen Absatz 2
die Anwendung von Absatz 1 Satz 1 ausschließt. 4Zinsaufwendungen,
die nach Satz 1 nicht abgezogen werden können, sind bis zur Höhe der
EBITDA-Vorträge aus vorangegangenen Wirtschaftsjahren abziehbar
und mindern die EBITDA-Vorträge in ihrer zeitlichen Reihenfolge.
5Danach verbleibende nicht abziehbare Zinsaufwendungen sind in die
folgenden Wirtschaftsjahre vorzutragen (Zinsvortrag). 6Sie erhöhen die
Zinsaufwendungen dieser Wirtschaftsjahre, nicht aber den maßgebli-
chen Gewinn.

(2) 1Absatz 1 Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn
1. a) der Betrag der Zinsaufwendungen, soweit er den Betrag der Zinser-

träge übersteigt, weniger als drei Millionen Euro beträgt,
b) der Betrieb nicht oder nur anteilmäßig zu einem Konzern gehört

oder
c) der Betrieb zu einem Konzern gehört und seine Eigenkapitalquote

am Schluss des vorangegangenen Abschlussstichtages gleich hoch
oder höher ist als die des Konzerns (Eigenkapitalvergleich). 2Ein
Unterschreiten der Eigenkapitalquote des Konzerns um bis zu zwei
Prozentpunkte ist unschädlich.
3Eigenkapitalquote ist das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanz-
summe; sie bemisst sich nach dem Konzernabschluss, der den
Betrieb umfasst, und ist für den Betrieb auf der Grundlage des Jah-
resabschlusses oder Einzelabschlusses zu ermitteln. 4Wahlrechte
sind im Konzernabschluss und im Jahresabschluss oder Einzelab-
schluss einheitlich auszuüben; bei gesellschaftsrechtlichen Kündi-
gungsrechten ist insoweit mindestens das Eigenkapital anzusetzen,
das sich nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs ergeben
würde. 5Bei der Ermittlung der Eigenkapitalquote des Betriebs ist
das Eigenkapital um einen im Konzernabschluss enthaltenen Fir-
menwert, soweit er auf den Betrieb entfällt, und um die Hälfte von
Sonderposten mit Rücklagenanteil (§ 273 des Handelsgesetzbuchs)
zu erhöhen sowie um das Eigenkapital, das keine Stimmrechte ver-
mittelt – mit Ausnahme von Vorzugsaktien –, die Anteile an ande-
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ren Konzerngesellschaften und um Einlagen der letzten sechs
Monate vor dem maßgeblichen Abschlussstichtag, soweit ihnen
Entnahmen oder Ausschüttungen innerhalb der ersten sechs
Monate nach dem maßgeblichen Abschlussstichtag gegenüberste-
hen, zu kürzen. 6Die Bilanzsumme ist um Kapitalforderungen zu
kürzen, die nicht im Konzernabschluss ausgewiesen sind und
denen Verbindlichkeiten im Sinne des Absatzes 3 in mindestens
gleicher Höhe gegenüberstehen. 7Sonderbetriebsvermögen ist dem
Betrieb der Mitunternehmerschaft zuzuordnen, soweit es im Kon-
zernvermögen enthalten ist.
8Die für den Eigenkapitalvergleich maßgeblichen Abschlüsse sind
einheitlich nach den International Financial Reporting Standards
(IFRS) zu erstellen. 9Hiervon abweichend können Abschlüsse nach
dem Handelsrecht eines Mitgliedstaats der Europäischen Union
verwendet werden, wenn kein Konzernabschluss nach den IFRS
zu erstellen und offenzulegen ist und für keines der letzten fünf
Wirtschaftsjahre ein Konzernabschluss nach den IFRS erstellt
wurde; nach den Generally Accepted Accounting Principles der
Vereinigten Staaten von Amerika (US-GAAP) aufzustellende und
offenzulegende Abschlüsse sind zu verwenden, wenn kein Kon-
zernabschluss nach den IFRS oder dem Handelsrecht eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union zu erstellen und offenzulegen
ist. 10Der Konzernabschluss muss den Anforderungen an die han-
delsrechtliche Konzernrechnungslegung genügen oder die Voraus-
setzungen erfüllen, unter denen ein Abschluss nach den §§ 291 und
292 des Handelsgesetzbuchs befreiende Wirkung hätte. 11Wurde
der Jahresabschluss oder Einzelabschluss nicht nach denselben
Rechnungslegungsstandards wie der Konzernabschluss aufge-
stellt, ist die Eigenkapitalquote des Betriebs in einer Überleitungs-
rechnung nach den für den Konzernabschluss geltenden Rech-
nungslegungsstandards zu ermitteln. 12Die Überleitungsrechnung
ist einer prüferischen Durchsicht zu unterziehen. 13Auf Verlangen
der Finanzbehörde ist der Abschluss oder die Überleitungsrech-
nung des Betriebs durch einen Abschlussprüfer zu prüfen, der die
Voraussetzungen des § 319 des Handelsgesetzbuchs erfüllt.
14Ist ein dem Eigenkapitalvergleich zugrunde gelegter Abschluss
unrichtig und führt der zutreffende Abschluss zu einer Erhöhung
der nach Absatz 1 nicht abziehbaren Zinsaufwendungen, ist ein
Zuschlag entsprechend § 162 Abs. 4 Satz 1 und 2 der Abgabenord-
nung festzusetzen. 15Bemessungsgrundlage für den Zuschlag sind
die nach Absatz 1 nicht abziehbaren Zinsaufwendungen. 16§ 162
Abs. 4 Satz 4 bis 6 der Abgabenordnung gilt sinngemäß.

(2) 2Ist eine Gesellschaft, bei der der Gesellschafter als Mitunterneh-
mer anzusehen ist, unmittelbar oder mittelbar einer Körperschaft nach-
geordnet, gilt für die Gesellschaft § 8a Abs. 2 und 3 des Körperschaftsteu-
ergesetzes entsprechend.

(3) 1Maßgeblicher Gewinn ist der nach den Vorschriften dieses Geset-
zes mit Ausnahme des Absatzes 1 ermittelte steuerpflichtige Gewinn.
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2Zinsaufwendungen sind Vergütungen für Fremdkapital, die den maß-
geblichen Gewinn gemindert haben. 3Zinserträge sind Erträge aus Kapi-
talforderungen jeder Art, die den maßgeblichen Gewinn erhöht haben.
4Die Auf- und Abzinsung unverzinslicher oder niedrig verzinslicher Ver-
bindlichkeiten oder Kapitalforderungen führen ebenfalls zu Zinserträ-
gen oder Zinsaufwendungen. 5Ein Betrieb gehört zu einem Konzern,
wenn er nach dem für die Anwendung des Absatzes 2 Satz 1 Buchstabe c
zugrunde gelegten Rechnungslegungsstandard mit einem oder mehreren
anderen Betrieben konsolidiert wird oder werden könnte. 6Ein Betrieb
gehört für Zwecke des Absatzes 2 auch zu einem Konzern, wenn seine
Finanz- und Geschäftspolitik mit einem oder mehreren anderen Betrie-
ben einheitlich bestimmt werden kann.

(4) 1Der EBITDA-Vortrag und der Zinsvortrag sind gesondert festzustel-
len. 2Zuständig ist das für die gesonderte Feststellung des Gewinns und
Verlusts der Gesellschaft zuständige Finanzamt, im Übrigen das für die
Besteuerung zuständige Finanzamt. 3§ 10d Abs. 4 gilt sinngemäß. 4Fest-
stellungsbescheide sind zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern, soweit
sich die nach Satz 1 festzustellenden Beträge ändern.

(5) 1Bei Aufgabe oder Übertragung des Betriebs gehen der EBITDA-Vor-
trag und ein nicht verbrauchter Zinsvortrag unter. 2Scheidet ein Mitun-
ternehmer aus einer Gesellschaft aus, gehen der EBITDA-Vortrag und der
Zinsvortrag anteilig mit der Quote unter, mit der der ausgeschiedene
Gesellschafter an der Gesellschaft beteiligt war. 3§ 8c des Körperschaft-
steuergesetz ist auf den Zinsvortrag einer Gesellschaft entsprechend
anzuwenden, soweit an dieser unmittelbar oder mittelbar eine Körper-
schaft als Mitunternehmer beteiligt ist.

Zur Anwendung des § 4h: Wiedergabe von Absatz 12d des § 52 in der
Fassung von Artikel 1 Nr. 40 Buchst.d des Unternehmensteuerreform-
gesetzes 2008 vom 14.8.2008 (BGBl I 2007 S. 1912 – BStBl I 2007 S. 630)

(12d) § 4h in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007
(BGBl. I S. 1912) ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem
25.Mai 2007 beginnen und nicht vor dem 1. Januar 2008 enden.
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